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Landkreis Osterholz 

Öffentliche Bekanntmachung gem. §§ 5 und 7 des Gesetzes über die  

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 

Auf entsprechenden Antrag wurde für das Flurstück 1044, Flur 2, in der Gemarkung Worpswede, 

eine Erlaubnis zum Zwecke der Grundwasserabsenkung für den Neubau eines Einfamilien- 

wohnhauses mit Keller erteilt. 

 

Die nach dem UVPG vorgegebene standortbezogene Vorprüfung für dieses Verfahren ergab, 

dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. Einzelheiten und weitere Informationen 

finden Sie im Internet im niedersächsischen UVP-Portal (uvp.niedersachsen.de/startseite). 

 

Diese Feststellung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Sie ist nicht selbstständig anfechtbar 

(§ 5 Abs. 2, 3 UVPG). 

 

AZ.: 66.51-66.34.27/38 

Osterholz-Scharmbeck, den 27.03.2023 

 

Der Landrat 

Im Auftrag: 

 

 

Schütte 
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Landkreis Osterholz 

Öffentliche Bekanntmachung gem. §§ 5 und 7 des Gesetzes über die  

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 

Dem Deichverband Osterstader Marsch wurde entsprechend seines Antrages eine Plangeneh-

migung für den Ausbau eines Gewässers erteilt. Die Maßnahme ist erforderlich für die Herstellung 

zweier Kleipütten zur Kleibodenentnahme für die Nacherhöhung des Weserhauptdeiches. Betrof-

fen ist das Flurstück 42/3, Flur 5, in der Gemarkung Rade (Fläche 1) sowie in der Gemarkung 

Neuenkirchen, Flur 12, das Flurstück 100/3 (Fläche 2). 

 

Die nach dem UVPG vorgegebene allgemeine Vorprüfung für dieses Verfahren ergab, dass keine 

Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. Einzelheiten und weitere Informationen finden Sie 

im Internet im niedersächsischen UVP-Portal (uvp.niedersachsen.de/startseite). 

 

Diese Feststellung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Sie ist nicht selbstständig anfechtbar 

(§ 5 Abs. 2, 3 UVPG). 

 

AZ.: 66.51-66.32.46/59 

 

Osterholz-Scharmbeck, den 28.03.2023 

 

Der Landrat 

Im Auftrag: 

 

 

Schütte 

 

 

 


